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Das sind die Aufgaben der Ämter: 
 

§ 13 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Aufklärungspflicht 
Die Leistungsträger, Ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten 
öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
Bevölkerung über ihre Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 
 

§ 14 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Beratungspflicht 
Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. 
Zuständig für die Beratung sind Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu 
machen oder die Pflichten zu erfüllen sind.  
 

§ 15 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Auskunftspflicht 
(1) Die nach dem Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet, über alle 
sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetz Auskünfte zu erteilen. 
(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die Sozialleistungen 
zuständigen Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die 
Auskunftssuchenden von Bedeutung sein können und zu deren Beantwortung die 
Auskunftsstelle imstande ist. 
(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den anderen 
Leistungsträgern mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende 
Auskunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen. 
 

§ 16 Abs. 3 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Hilfe bei der Antragstellung 
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und 
sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. 
 
§ 33 Abs. 2 (Sozialgesetzbuch) SGB X – schriftlicher Bescheid 
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise 
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu 
bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies 
unverzüglich verlangt... 
 

§ 83 Abs. 1 und 7 (Sozialgesetzbuch) SGB X – Datenauskünfte 
(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 

 1. die zu seiner Person gespeicherten Sozialdaten, auch soweit sie sich auf die Herkunft 
dieser Daten beziehen, 

 2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, 
und  

 3. den Zweck der Speicherung. 
In dem Antrag soll die Art der Sozialdaten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnet werden. Sind die Sozialdaten nicht automatisiert oder nicht in nicht 
automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene 
Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der 
Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend 
gemachten Informationsinteresse steht... 
 (7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 
 



Das müssen Ämter gestatten: 
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§ 13 Abs. 4 (Sozialgesetzbuch) SGB X – Beistand 
(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand 
erscheinen. Das vom Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit 
dieser nicht unverzüglich widerspricht. 

 
§ 25 Abs. 1 und 5 (Sozialgesetzbuch) SGB X – Akteneinsicht 
(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu 
gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen 
Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.  
(5) Soweit die Akteneinsicht zu gestatten ist, können die Beteiligten Auszüge oder 
Abschriften selbst fertigen oder sich Ablichtungen durch die Behörde erteilen lassen. Die 
Behörde kann Ersatz ihrer Aufwendungen in angemessenem Umfang verlangen. 
 

Das sollte ein Antragsteller bzw. 
Leistungsempfänger beachten: 
 
§ 60 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Angabe von Tatsachen 
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat  
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 
zuzustimmen. 
2. Änderung in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 
mitzuteilen. 
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
 
§ 65 (Sozialgesetzbuch) SGB I – Grenzen der Mitwirkung 
(1) Die Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit 
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen 
Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder 
2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann 
oder 
3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder 
Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 
 
§ 38 Abs. 1 (Sozialgesetzbuch) SGB III – Weitergabe von Unterlagen an Dritte 
(1) Ausbildungs- und Arbeitssuchende, die Dienstleistungen der Bundesagentur in Anspruch 
nehmen, haben die für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen 
vorzulegen. Sie können die Weitergabe ihrer Unterlagen von ihrer Rückgabe an die Agentur 
für Arbeit abhängig machen oder ihre Weitergabe an namentlich benannte Arbeitgeber 
ausschließen... 
 

Unsere Tipps: 
Wichtige Vorbereitungen für den Besuch bei Ämtern: 
– gedankliche Vorbereitung: was will ich bzw. was will das Amt? 
– Unterlagen bereitlegen, Kopien anfertigen, eigene Akte anlegen 
– nach Möglichkeit eine Begleitung zum Amt organisieren 
– nur angefragte, wirklich erforderliche Daten angeben 
– bei Vereinbarungen: nicht sofort unterschreiben, sondern Bedenkzeit aushandeln 
– möglichst Gedächtnisprotokoll anfertigen und eventuell unterschreiben lassen 


